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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.07.1996 

Geschäftszahl 

94/15/0114 

Rechtssatz 

In welchen Fällen die Abgabenbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgabe, die Abgabenerklärungen auf ihre 
Richtigkeit zu überprüfen, von Amts wegen Ermittlungen durchzuführen hat, läßt sich § 138 und § 161 BAO 
entnehmen. Es sind dies Fälle, in denen Bedenken gegen die Richtigkeit der Abgabenerklärung zu Zweifeln 
Anlaß geben. Wann dies anzunehmen ist, muß im Einzelfall nach der der Abgabenbehörde zur Zeit ihrer Prüfung 
erkennbaren Gesamtsituation beurteilt werden (Hinweis E 17.3.1994, 91/14/0001). 


